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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend
AG Recht

Die Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen muss Priorität haben
Die  SPD-Bundestagsfraktion  hat  gestern  ein  Positionspapier  vorgelegt,  in
dem sie nachdrücklich einen besseren Gewaltschutz von Frauen fordert und
konkrete Vorschläge für einen ganzheitlichen Schutz und Prävention macht.
Wir  sprechen  uns  für  ein  umfassendes  Verständnis  von  Gewalt  aus,  das
körperliche,  sexuelle,  psychische  und  ökonomische  Gewalt  umfasst.
Gewalttaten gegen Frauen sind keine tragischen Einzelfälle, sondern haben
ihre Ursachen in patriarchalen Vorstellungen und Besitzdenken.

Ariane Fäscher, zuständige frauenpolitische Berichterstatterin:

„Gewalt gegen Frauen richtet sich gegen die Grundwerte unserer gleichberechtigten
Gesellschaft  und  offenbart  tief  verwurzelte  Ungleichheiten  und  Machtmissbrauch.
Gewalthandlungen  gegen  Frauen  sind  keine  Einzelfälle,  sondern  die  Gewalt  ist
strukturell. Das zeigt sich in diskriminierenden Rollenbildern, ungleichen Chancen und
institutionellen  Hürden,  die  besonders  Frauen  benachteiligen.  Prävention  ist  der
wirksamste Schutz und das Kernanliegen des Positionspapiers: Aufklärung in Schulen
und Gesellschaft,  Stärkung von  Schutz-  und  Hilfsangeboten  sowie  Täterarbeit  sind
essenziell. Außerdem wollen wir die traumasensible Qualifizierung aller Akteure stärken.
Ziele  sind  ein  Abbau  patriarchaler  Strukturen  und  ein  besseres  gesellschaftliches
Verständnis für die Ursachen von Gewalt gegen Frauen. Denn Gewalt ist kein Schicksal
– als Gesellschaft haben wir die Verantwortung, die Strukturen hinter der Gewalt gegen
Frauen sichtbar zu machen und sie zukünftig besser zu verhindern.“

Carmen Wegge, zuständige rechtspolitische Berichterstatterin:

„Für einen echten Fortschritt  beim Schutz von Frauen vor  Gewalt  müssen wir  das
Gewalthilfegesetz noch vor den Neuwahlen im Februar auf den Weg bringen. Damit
eine schnelle und effektive Strafverfolgung und eine angemessene Bestrafung gelingen,
müssen  wir  die  Justiz  personell  und  materiell  gut  ausstatten  und  für  noch  mehr
Fortbildungsangebote  zu  geschlechtsspezifischer  Gewalt  sorgen.  Wir  sehen  deswegen
die  Notwendigkeit  für  eine  Neuauflage  des  Pakts  für  den  Rechtsstaat.  Außerdem
müssen  wir  die  Vorgaben  der  Istanbul-Konvention  auch  im  Aufenthalts-  und
Familienrecht vollständig umsetzen. Die Ausübung des Sorge- und Umgangsrechts darf
nicht die Rechte und die Sicherheit des Gewaltopfers oder der gemeinsamen Kinder
gefährden.  Wir  brauchen außerdem ein vom Partner  unabhängiges,  eigenständiges
Aufenthaltsrecht für Betroffene von häuslicher Gewalt.“

 

http://www.spdfraktion.de/node/6219696
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/position-gewaltschutz-frauen-vulnerable-gruppen.pdf

